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Mandanten-Rundschreiben – Februar 2009 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
wie jeden Monat erhalten Sie aktuelle Informationen: 
 

UMSATZSTEUER 

Voranmeldungen 2009  

Durch das Jahressteuergesetz haben sich 
neue Größenkriterien für den Voranmel-
dungszeitraum ergeben: Voranmel-
dungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
nun 

· das Kalendervierteljahr, wenn die 
Steuer (Summe der Vorauszahlungen) 
im Vorjahr mehr als 1.000 Euro aber 
nicht mehr als 7.500 Euro betragen 
hat 

· der Kalendermonat, wenn die Steuer  
des Jahres 2008 mehr als 7.500 Euro 
betragen hat. 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 
1.000 Euro betragen, kann das Finanz-
amt den Unternehmer von der Abgabe 
von Voranmeldungen und von der Ent-
richtung von Vorauszahlungen befreien. 

Auch wenn sich im Jahr 2008 ein Vor-
steuer-Überschuss von mehr als 
7.500 Euro ergeben hat, kann durch Ab-
gabe der Voranmeldung Januar 2009 
oder eines Antrags auf Dauerfristverlän-
gerung für 2009 bis zum 10.2.2009 der 
monatliche Voranmeldungszeitraum bei-
behalten werden. 

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervor-
anmeldungen monatlich abgeben, kön-
nen Fristverlängerung für 2009 in An-
spruch nehmen, wenn sie bis zum 
10.2.2009 einen Antrag beim Finanzamt 
stellen. Voranmeldungen und Vorauszah-
lungen sind dann jeweils einen Monat 
später fällig. 

Die Fristverlängerung setzt weiterhin 
voraus, dass eine Sondervorauszahlung 
in Höhe eines Elftels der Summe der 
Vorauszahlungen für 2008 angemeldet 
und bis zum 10.2.2009 geleistet wird. 
Diese Sondervorauszahlung wird auf die 
am 10.2.2010 fällige Vorauszahlung für 
Dezember 2009 angerechnet. 

Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmel-
dungen ab Voranmeldungszeitraum Ja-
nuar 2009 grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitpunkt folgenden 
Monats abgegeben werden müssen. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag o-
der Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. 

Vierteljahreszahler müssen keine Son-
dervorauszahlung entrichten. Für sie gilt 
die für ein Kalenderjahr genehmigte 
Fristverlängerung auch für die folgenden 
Kalenderjahre weiter, wenn sich die Ver-
hältnisse nicht geändert haben. Ein 
erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen 
bis zum 14.4.2009 zu stellen. 

Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt 
auch für die abzugebenden Zusammen-
fassenden Meldungen. Ein einmal ge-
stellter und genehmigter Antrag gilt so 
lange fort, bis der Unternehmer den An-
trag zurücknimmt oder das Finanzamt 
die Fristverlängerung widerruft. 

Für Unternehmer, die ihre berufliche o-
der gewerbliche Tätigkeit neu begrün-
den, ist im Jahr der Aufnahme der Tätig-
keit und im folgenden Jahr grundsätzlich 
der Kalendermonat Voranmeldungszeit-
raum. 

Ort der Lieferung ist Ort der Über-
gabe an den mit der Versendung Be-
auftragten, auch wenn diesem der 
Abnehmer nicht bekannt ist 

Vom Ort der Lieferung hängt ab, ob der 
Umsatz in Deutschland überhaupt um-
satzsteuerbar ist. Nur wenn der Ort der 
Lieferung im Inland liegt, ist die Liefe-
rung in Deutschland umsatzsteuerbar. 
Erst anschließend wird geprüft, ob der 
Umsatz steuerpflichtig oder steuerfrei 
ist. Wird die Ware nicht vom Abnehmer 
abgeholt, ist der Ort der Lieferung dort, 
wo die Beförderung oder Versendung der 
Ware beginnt. 

Der Bundesfinanzhof hat in Änderung 
seiner Rechtsprechung entschieden, dass 
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der Ort der Lieferung auch dann der Ort 
der Übergabe der Ware an den mit der 
Versendung Beauftragten ist, wenn die-
sem die Person des Abnehmers im Zeit-
punkt der Übergabe der Ware nicht be-
kannt ist. Voraussetzung ist aber, dass 
der Abnehmer bereits feststeht und 
leicht und einwandfrei ermittelt werden 
kann. Damit liegt z. B. eine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung vor, 
wenn die Ware im Inland einem selbst-
ständigen Frachtführer zur Verbringung 
in einen anderen EU-Mitgliedstaat über-
geben wird, ohne dass dem Frachtführer 
in diesem Zeitpunkt bereits der festste-
hende Abnehmer, der den Gegenstand 
für sein Unternehmen erwirbt, bekannt 
ist. 

Die neue Rechtsprechung gilt auch, 
wenn die Ware erst an den Abnehmer 
übergeben werden darf, wenn der Liefe-
rer gesondert die Freigabe erklärt, soge-
nannte „shipment on hold“-Klausel. 

Die Abgabe von Speisen durch den 
Betreiber eines Verkaufsstands in 
einer Gastronomie-Mall ist mit dem 
Regelsteuersatz zu versteuern 

Die Umsätze aus der Abgabe von Spei-
sen zum Verzehr an Ort und Stelle sind 
eine sonstige Leistung und bei der Um-
satzsteuer mit dem Regelsteuersatz von 
derzeit 19 % zu versteuern, wenn fol-
gende Voraussetzungen vorliegen: 

· Abgabe von Speisen, 

· Bereithalten besonderer Vorrichtun-
gen für den Verzehr an Ort und Stelle, 

· Räumlicher Zusammenhang zwischen 
Abgabeort und Ort des Verzehrs, 

· Speisen sind nach den Umständen 
zum Verzehr an Ort und Stelle be-
stimmt. 

Besondere Verzehrsvorrichtungen sind 
vor allem Tische und Stühle. Es genügen 
auch Abstellplätze und Abstellborde. 
Auch Stehtische in und vor einer Imbiss-
stube sind eine besondere Vorrichtung. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat 
entschieden, dass die Abgabe von Piz-
za-Teilen durch den Betreiber eines Ver-
kaufsstands in einer Gastronomie-Mall 
auch dann als sonstige Leistung dem 
Regelsteuersatz unterliegen, wenn die 

Verzehrsvorrichtungen (z. B. Stehtische) 
vom Betreiber der Gastronomie-Mall zur 
Verfügung gestellt wurden. Ob der Kun-
de die Vorrichtungen tatsächlich in An-
spruch nimmt, ändert an dieser Beurtei-
lung nichts. 

Der Bundesfinanzhof wird sich mit die-
sem Fall beschäftigen müssen. 

UNTERNEHMER 

Lotteriegewinn auf Grund „Kauf ei-
nes Loses“ nicht steuerpflichtig 

Eine Bausparkasse führte vierteljährlich 
eine Wettbewerbsauslosung für akquirie-
rende Außendienstmitarbeiter durch. Für 
jeden vermittelten Bausparvertrag konn-
te der Außendienstmitarbeiter für den 
Preis von 1 DM ein Los erwerben. Ein 
selbstständiger Bezirksstellenleiter er-
warb 150 Lose und gewann einen Pkw, 
den er für 51.000 DM an einen fremden 
Dritten verkaufte. Das Finanzamt rech-
nete diesen Betrag dem Gewinn des Be-
zirksstellenleiters hinzu. 

Der Bundesfinanzhof entschied im Sinne 
des Bezirksstellenleiters. Zwar stand der 
Pkw-Gewinn in einem gewissen Zusam-
menhang mit der Tätigkeit für die 
Bausparkasse. Da die Lose aber entgelt-
lich erworben und damit aus dem Ein-
kommen bezahlt worden waren, war 
auch der Gewinn nicht zu versteuern. 
Der Bezirksstellenleiter war nicht ge-
zwungen, Lose von der Bausparkasse zu 
erwerben und hätte sich an jeder ande-
ren Lotterie beteiligen können, wobei 
daraus erzielte Gewinne auch nicht steu-
erpflichtig sind. 

Hinweis: Ist die Teilnahme an einer Ver-
losung kostenlos, ist der Gewinn steuer-
pflichtig. Es bietet sich deshalb an, bei 
solchen Veranstaltungen einen kleinen 
Betrag pro Los zu berechnen. 

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Neuregelung der Pendlerpauschale 
verfassungswidrig 

Das Bundesverfassungsgericht hat ent-
schieden, dass die zum 1.1.2007 einge-
führte Beschränkung der Kilometerpau-
schale für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte (sog. Pendlerpauscha-
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le) auf Strecken ab dem 21. Kilometer 
gegen die Verfassung verstößt. 

Das Gericht stellt klar, dass „die Über-
windung einer Distanz zwischen Wohnort 
und Arbeitsstätte regelmäßig notwendige 
Bedingung beruflicher Betätigung“ ist. 
Wegekosten entstehen als notwendige 
Voraussetzung der Erwerbstätigkeit. Zur 
Begründung einer Ungleichbehandlung 
von Nah- und Fernpendlern reiche das 
Argument der Haushaltssanierung nicht 
aus. 

Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung 
gilt deshalb wieder die alte Regelung, 
nach der Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte vom 1. Kilometer an gel-
tend gemacht werden können. 

Bei der Nacherhebung von Sozial-
versicherungsbeiträgen wegen 
Schwarzarbeit gilt die ungünstigste 
Steuerklasse 

Wenn die Deutsche Rentenversicherung 
Sozialversicherungsbeiträge wegen 
Schwarzarbeit auf der Grundlage einer 
fiktiven Nettolohnvereinbarung nachfor-
dert, darf sie hierbei die Steuerklasse VI 
zu Grunde legen. So hat das Sozialge-
richt Dortmund entschieden. 

Zu Grunde lag der Fall einer Friseurin, 
die arbeitslos gemeldet war und neben-
her arbeitete, ohne von ihrer Arbeitgebe-
rin der Sozialversicherung gemeldet zu 
sein. 

In einem solchen Falle liege ein illegales 
Beschäftigungsverhältnis vor. Darunter 
seien alle Formen bewusster Zuwider-
handlungen des Arbeitgebers zu verste-
hen, bei denen der Verpflichtung nicht 
nachgekommen wird, Meldung zu erstat-
ten und Beiträge für die Versicherten zu 
zahlen. Der Begriff der Illegalität beziehe 
sich nicht auf die Beschäftigung als sol-
che. Zugleich sei der Tatbestand der 
Schwarzarbeit erfüllt. 

Bei illegalen Beschäftigungsverhältnissen 
sei es nicht erforderlich, dass die Sozial-
versicherungsträger feststellen, dass ei-
ne Nettolohnabrede getroffen wurde. Bei 
dieser Art von Geschäften werde eine 
Nettolohnabrede von Gesetzes wegen 
angenommen. Die Nettolohnfiktion diene 
gerade dazu, die Unsicherheit darüber 

auszuräumen, ob eine Netto- oder Brut-
to-Lohnabrede vorliegt. Diese Vorschrift 
sei auch nicht verfassungswidrig. Sie 
trage vielmehr dem Umstand Rechnung, 
dass dem illegalen Arbeitnehmer erfah-
rungsgemäß jedenfalls bei Nichtabfüh-
rung von Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträgen wirtschaftlich ein Netto-
arbeitsentgelt zufließt. 

Des Weiteren sei es nicht zu beanstan-
den, wenn die Sozialversicherung in ei-
nem derartigen Fall die Lohnsteuerklas-
se VI zu Grunde legt. Dies sei schon 
deshalb nahe liegend, weil die Lohnsteu-
er nach dieser Steuerklasse zu ermitteln 
ist, wenn dem Arbeitgeber keine Steuer-
karte vorliegt. Auch wenn nachträglich 
eine Lohnsteuerkarte nach der Steuer-
klasse I vorgelegt wird, führe dies zu 
keiner anderen Beurteilung, weil auf den 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Beiträge ab-
zustellen ist. 

 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Nachweis der Einkünfteerzielung-
sabsicht bei einer nach Selbstnut-
zung leer stehenden und noch nicht 
vermieteten Wohnung 

Eine bis 1996 selbst genutzte Eigen-
tumswohnung stand bis Januar 2001 
leer. Ab Februar 2001 wurde sie vermie-
tet. Der Eigentümer machte in seiner 
Einkommensteuererklärung 1999 (vorab 
entstandene) Werbungskosten geltend. 
Dies lehnte das Finanzamt ab, weil die 
behauptete Vermietungsabsicht nicht 
ausreichend nachgewiesen werden konn-
te. 

Diese Ansicht teilt der Bundesfinanzhof. 
Aufwendungen für eine leer stehende 
Wohnung können als vorab entstandene 
Werbungskosten abgezogen werden, 
wenn der Entschluss, die Wohnung zu 
vermieten, endgültig gefasst und auch 
nicht aufgegeben wird. Bietet der Eigen-
tümer – wie im entschiedenen Fall – die 
leer stehende Wohnung sowohl zur Ver-
mietung als auch zum Verkauf an, liegt 
ein endgültiger Entschluss zur Vermie-
tung nicht vor. Dafür spricht auch, dass 
nur eine Vermietungsanzeige im Jahr 
aufgegeben, nur eine Wohnungsbesichti-
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gung vorgenommen und kein Makler zur 
Vermietung eingeschaltet wurde. 

Mieter hat Fernwärmeanschluss zu 
dulden 

Der Anschluss einer mit einer Gaseta-
genheizung ausgestatteten Mietwohnung 
an das aus Kraft-Wärme-Kopplung ge-
speiste Fernwärmenetz ist eine Maß-
nahme zur Energieeinsparung, die der 
Mieter grundsätzlich zu dulden hat. 

Diese Entscheidung hat der Bundesge-
richtshof getroffen. Bei seinen Erwägun-
gen hat das Gericht sich davon leiten 
lassen, dass ein solcher Anschluss nach 
derzeitigem Kenntnisstand zu einer Ein-
sparung an Primärenergie führt, im Ver-
hältnis zur bisherigen Wärmeerzeugung 
durch die Gasetagenheizung. Diese Ein-
schätzung gilt unabhängig davon, ob mit 
der Maßnahme auch eine Verringerung 
des End-Energieverbrauchs verbunden 
ist. Gleichwohl ist der Mieter gegenüber 
solchen Maßnahmen nicht schutzlos ge-
stellt. Er muss diese nicht dulden, wenn 
sie für ihn, seine Familie oder einen an-
deren Haushaltsangehörigen eine nicht 
zu rechtfertigende Härte bedeuten wür-
de. Hierzu hatte die Vorinstanz bereits 
rechtsfehlerfrei entschieden, dass der 
Anschluss des Gebäudes und der Woh-
nung an die Fernwärmeversorgung für 
den Mieter keine unzumutbare Härte 
darstellt. 

ALLE STEUERPFLICHTIGE 

Verkehrsunfall: Haftpflichtversiche-
rung kann auf günstigere Repara-
turmöglichkeit verweisen 

Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs kann der nach einem Ver-
kehrsunfall schadensersatzberechtigte 
Geschädigte, der seine Reparaturkosten 
fiktiv, d. h. auf Gutachtenbasis abrech-
net, grundsätzlich die Zugrundelegung 
der Stundenverrechnungssätze marken-
gebundener Fachwerkstätten verlangen. 

Nach einer Entscheidung des Landge-
richts Hechingen gilt dies allerdings 
nicht, wenn der Haftpflichtversicherer 
den Geschädigten zeitnah nach dem Un-
fall in Reaktion auf dessen Schadenser-

satzforderung auf eine günstigere Repa-
raturmöglichkeit verweist. 

Voraussetzung ist, dass diese Repara-
turmöglichkeit gleichwertig und für den 
Geschädigten mühelos ohne weiteres 
zugänglich ist. 

Nach Auffassung des Gerichts können 
auch nicht markengebundene Fachwerk-
stätten durchaus zum Kreis beachtlicher 
Verweiswerkstätten zählen. 

Verjährungsfrist für die Erbschaft-
steuer 

Die Frist zur Festsetzung der Erbschafts-
teuer beträgt regelmäßig vier Jahre. Sie 
beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem 
die Steuererklärung bei dem zuständigen 
Finanzamt eingereicht oder der der Erb-
schaftsteuer unterliegende Erwerb dem 
zuständigen Finanzamt angezeigt wird. 

Wurde die Anzeigepflicht erfüllt und for-
dert das Finanzamt erst daraufhin zur 
Abgabe einer Steuererklärung auf, ist für 
die Fristenberechnung der Zeitpunkt der 
Abgabe der Steuererklärung beim zu-
ständigen Finanzamt entscheidend. Dies 
ergibt sich aus einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs. 

Die Frist beginnt danach erst mit Ablauf 
des Jahres, in dem die Steuererklärung 
eingereicht wurde, spätestens jedoch mit 
Ablauf des dritten Jahres, in dem die 
Steuer entstanden ist. 

 
 
 
 
Hinweis: 
Bei den hier gegebenen Darstellungen handelt 
es sich um allgemeine Hinweise, für die wir 
keine Haftung übernehmen können. Auf 
Wunsch erteilen wir gerne eine konkrete Aus-
kunft. Rechtsberatung ist nicht möglich. 
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